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Auszug aus dem

des Regierungsrates des

Sitzung vom 28. November 1

4630. Baulinien. Am 18. September 1968 ersuchte der Ge-
meinderat Volketswil um Genehmigung seines Beschlusses
vom 19. 1\[ärz 1968 betreffend die Festsetzung von Baulinien
am Kirchweg III. KI., von der Hardstrasse I. Kl. Nr. 8 bis zu
den Flurwegen Kat.-Nr. 1690 bzw. 7697. Gemäss dem Zeugnis
des Bezirksrates Uster vom 17. September 1968 sind gegen d.en
am 16. April 1968 im kantonalen Amtsblatt veröffentlichten
und den betroffenen Gruncleigentümern schriftlich mitgeteil-
ten Beschluss keine Rekurse mehr anhängig. Der Kirchweg
ist die direkte Verbindung zwischen Zimikon und Volketswil.
Er erschliesst das anliegende Baugelände sowie auch den auf
dem Grundstück Kaf.-Nr. 573 geplanten Friedhof. Der auf
24 m festgesetzte Baulinienabstand, entspricht der Bedeutung
dieser Strasse.

Der Genehmigung der Baulinienvorlage steht nichts ent-
gegen.

Auf Antrag der Baudirektion
beschliesst der Regierungsrat :

I. Der Beschluss cles Gemeinderates Volketswil vom
79. Màrz 1968 betreffencl die Festsetzung .rrõî}ffien am
Kirchweg III. KI., von cLer Hardstrasse L Kl. Nr. 8 bis zu den
Flurwegen Kat.-Nr. 1690 bzw. Nr. 1691, wird. gemäss den ein-
gereichten Plänen genehmigt.

II. Der Gemeinderat Volketswil wird eingeladen, die vor-
stehende Genehmigung öffentlich bekanntzugeben.

IIL Mitteilung an den Gemeinclerat Volketswil unter
Räcksendung eines mit dem Genehmigungsvermerk versehe-
nen Planexemplares, den Bezirksrat Uster sowie an die Direk-
tion der öffentlichen Bauten.

Zi\rich, den 28. November l-968.

Vor d.em R,egierungsrate.
Der Staatsschreiber:
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